
LANDKREIS GIESSEN
Der Kreisausschuss
Az.: 9 1 000-803
Sachbearbeiter: Thomas Euler
Telefonnummer: 064 1 9390 1 5 30

Vorlage Nr.: 0537/201 8
Gießen, den 1 8. Januar 201 8

Beschlussvorlage des Kreisausschusses

Bildung von Schöffenwahlausschüssen bei den Amtsgerichten zur Wahl der
Schöffinnen und Schöffen sowie der Jugendschöffinnen und Jugendschöffen für
die Amtsperiode 201 9/2023

Beschl u ss-Antrag

Der Kreistag benennt folgende 7 Vertrauenspersonen für den
Schöffenwahlausschuss beim Amtsgericht Gießen:

Ifd. Nr. Name, Vorname: Geb.-Datum und -Ort: Beruf: Anschrift

l

2

3

4

6

7

Beqründunq

Gemäß S 40 Gerichtsverfassungsgesetz (GVG) ist bei den Amtsgerichten alle vier
Jahre ein Ausschuss zu bilden, dessen Aufgabe es ist, über Einsprüche gegen die
Vorschlagslisten zur Schöffenwahl zu entscheiden und aus den Vorschlagslisten der
Gemeinden Schöffinnen und Schöffen sowie Jugendschöffinnen und Jugendschöffen
zu wählen.
Gemäß S 40 Abs 2 S. l GVG sind von den Vertretungskörperschaften der Landkreise
und der kreisfreien Städte sieben Vertrauenspersonen in den
Schöffenwahlausschuss des jeweiligen Amtsgerichts zu wählen.
Die Wahl der Vertrauenspersonen in den Vertretungskörperschaften (hier: Kreistag)
muss nach $ 40 Abs. 3 S. l GVG ein Quorum von zwei Dritteln der anwesenden
Mitglieder, mindestensjedoch der Hälfte der gesetzlichen Mitgliederzahl erfüllen.
Diese qualifizierte Mehrheit für das Wahlverfahren hat zur Folge dass die Wahl nach
den Grundsätzen der Mehrheitswahl durchzuführen ist. Grundsätzlich hätte dabei
jeder Wähler so viele Stimmen, wie Vertrauenspersonen zu wählen sind. Die Wahl
kann aber nach $ 55 Abs. 3 Hessische Gemeindeordnung(HGO) in Verbindung mit S
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32 Hessische Landkreisordnung(HKO), wenn niemand widerspricht, offen und en
bloc vollzogen werden. Dies war in der Vergangenheit im Landkreis Gießen so üblich
und dieses Verfahren sollte auch beibehalten werden. Wie in der Vergangenheit
werden als Spiegelbild der Sitzverteilung im Kreistag die Vorschläge der
Vorschlagslisten nach Hare-Niemeyer zugeordnet.

Demnach stehen

der SPD-Fraktion
der CDU-Fraktion
der AfD-Fraktion
der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen
der FW-Fraktion
711

2 Vorschläge
2 Vorschläge
l Vorschlag
l Vorschlag
l Vorschlag

Die Vorschlagsberechtigen werden geben, bis spätestens 26. Februar 201 8
entsprechende Vorschläge mit Name, Vorname, Geburtsdatum, Geburtsort, Beruf
und Anschrift gegenüber der Stabsstelle Kreisgremien und Öffentlichkeitsarbeit zu
unterbreiten.

In der vergangenen Legislaturperiode wurden für die Wahlzeit 201 4/2018 durch
Beschluss des Kreistages vom 6. Mai 2013 folgende Personen festgelegt:

8

8

e

8

8

e

8

Dr. Robert Horn
Monika Graulich
Klaus Döring
M atthias Klose
Christine Wagener
H iltrud Hofmann
Günther Semmler.

Das Ministerium des Innern und für Sport bittet in seinem Schreiben vom 2.Januar.
2018, das uns mit Schreiben des Regierungspräsidiums Gießen vom 1 7.Januar 201 8
zugeleitet wurde, dass diese Liste bis spätestens am 31. 31 .Mai 2018 dem
Amtsgericht Gießen mitgeteilt wird. Aus diesem Grund besteht die Möglichkeit,
diese Listen in den Sitzungen des Kreistages am 5. März 2018 oder am 7. Mai 201 8
zu beschließen.

H i nwe is :
Die Vorschlagslisten für die Schöffinnen und Schöffen sind von den
Gemeindevertretungen und Stadtverordnetenversammlungen, die Vorschlagslisten
für dieJugendschöffinnen und Jugendschöffen sind von den Jugendhilfeausschüssen
zu wählen .
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Mitzeich n u ng :

Kreisgremien und
affe ntlich keitsarbeit

Organisationseinheit

:

'Sachbearbeiter
Organisationseinheit

La n

Dezernent

Zustim m u ng sve rme rk/Sichtve rme rk

Beschluss des Kreisausschusses
vom:
Die Vorlage wird - mit Zusatzbeschluss
genehmigt --nicht genehmigt - zurückgestellt

Zur Beglaubigung

Beschluss des Kreistages
vom:
Die Vorlage wird - mit Zusatzbeschluss
genehmigt - nicht genehmigt - zurückgestellt

Zur Beglaubigung



Regierungspräsidium Gießen HESSEN

Regierungspräsidium Gießen ' Postfach l0 08 51 ' 35338 Gießen
Geschäftszeichen
Dokument Nr.:

RPGI-13-03m0700/1 -2Q1 5/1
2018/23736

siehe Verteiler
Bearbeiter/in
Telefon:
Telefax:
E-Mail:
Ihr Zeichen:

Jullka Sintje LUckel
+49 641 303-2175
+49 611 32764..4413
julikasintje.tueckel@rpgi.hessen.de

Ihre Nachricht vom

Datum 17.Januar2018

Bildung der Schöffenwahlausschüsse bei den Amtsgerichten zur Wahl der
Schöffinnen und Schöffen sowie der Jugendschöffinnen und Jugendschöf
fen für die Amtsperiode 01.01.2019 - 31.12.2023

Aufstellung der Vorschlagslisten durch die Gemeindevertretungen und Ju
gendhilfeausschüsse

Erlass des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport vom .02.01 .201 8.
Az.: IV 1 -26c 1 3

Anbei übersende ich Ihnen den o. g. Erlass des Ministeriums des Innern und für
Sport vom 02.01 .2018.

Ich bitte Sie, dafür Sorge zu tragen, dass die Vertrauenspersonen rechtzeitig ge-
wählt werden und den zuständigen Amtsrichtern fristgerecht mitgeteilt werden. Ei
ne Durchschrift der Mitteilung erbitte ich für meine Unterlagen.

Ihre Vorschläge für die zu wählenden Beisitzer bitte ich. mir bis zum 30.04.2018
vorzulegen. Bezüglich der Einzelheiten verweise ich ausdrücklich auf den beige-
fügten Erlass.

Im Auftrag

''']
Moritz

Anlage

Hausanschrift:
353e0 Gießen . Landgraf-Philipp-Platz 1 - 7
Postanschrift:
35338 Gießen . Postfach l0 08 51
Tefefonzentrale: 0641 303-0
Zentrales Telefax: 0641 30$2197
Zentrale E-Mail: poststetle@rpg}.hessen.de
Internet: http://www.rp-giessen.de

Servicezeiten:
Mo. - Do. 08:30 - 12:00 Uhr

13:30 - 1 5:30 Uhr
Freitag 08:30 - 12:00 Uhr
oder nach Vereinbarung

Fristenbriefkasten:
35390 Gießen
Landgraf-Philipp-Platz 1-7

e
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Verteiler

Kreisausschuss des Landkreises Gießen
Riversplatz 1-9
35394 Gießen

Kreisausschuss des Lahn-Dill-Kreises
Karl-Kellner-Ring 51
35576 Wetzlar

Kreisausschuss des Landkreises Limburg
Weilburg
Schiede 43
65549 Limburg a.d. Lahn

Kreisausschuss des Landkreises Marburg
Biedenkopf
Im Lichtenholz 60
35034 Marburg

Kreisausschuss des Vogelsbergkreises
Goldhelg 20
36341 Lauterbach

Magistrat der Universitätsstadt Gießen
Postfach ll 08 20
35353 Gießen

Magistrat der Universitätsstadt Marburg
Markt l
35037 Marburg

Magistrat der Stadt Wetzlar
Ernst-Lentz-Straße 30
35578 Wetzlar



Hessisches MInIsterIum des Innern und für Sport HESSEN

1 111 Hill NI lll ll
106000130685 0 ä Jan. 20f8

He6slsch 8 Mlnlstedum de8'Indem und för Sport
Postfach 31 67 . D-65021 Wiesbaden IRszeichen: iv l

Regierungspräsidium Dst. Nr.
BearbeiteMn
Durchwahl
Fox
E.Mail

0005
Herr Dreßler
(06 1 1) '35$1536
(06 1 1) 35$1697
ulrich.dressler@hmdis.hessen.de

Darmstadt

Datum 2.Januar2018

Kassel

Magistrat def Stadt
Frankfurt am Main

6031 1 Frankfurt am Main

Magistrat der
Landeshauptstadt Wiesbaden

65183 Wiesbaden

l Bildung der Schöffenwahlausschüsse bei den Amtsgerichten zur Wahl der Schöffen
nen und Schöffen sowie der Jligendschöffinnen und Jugendschöffen für die
Amtsperiode 1.1.2019 - 31.1 2.2023;
Aufstellung der Vorschlagslisten durch die Gemeindevertretungen und Jugend-
hilfeausschtisse

2

Die Amtszeit der zuaeit an den mit Strafsachen befassten Gerichten amtierenden Schöffinnen
und Schöffen sowie Jugëndschöffinnen und Juäendschöffen endet mit Ablauf des Jahres 201 8.
Nach $ 45a DRAG ftlhren die ehrenamtlichen Richter in der Strafgerichtsbarkeit die Bezeich-
nung .Schöffe'

l Das Hessische Ministerium des Innem und filr Sport hat anlässlich der anstehenden Nëu-
wahlen
- gem. $ 40 Abs. 3 GVG als oberste Landesbehörde und
- gem. $ 40 Abs. 2 GVG als zuständiges Ressort für die Vërwaltung
für die ordnungsgemäße BeFetzurlg des (nichtrichterlichen Teils des) jeweiligen Schöffen-
wahlausschusses bei den Amtsgerichten Sorge zu tragen. In Hessen gibt es bekanntlich
auf Grund des Gesetzes. zur Änderung . gerichtsorganisatorischer Regelungen. vom
16.9.201 1 (in GVBL. l S. 409) 41 Amtsgerichte.

Gleltende Arbeitszeh Bitte Besuche und Annie.von montags bis donnerstags zwischen 8.30-12.00 und 13.30-15.30 Uhr.
treMgs von 8.30-12.00 Uhr oder nach Vemfnbamng. ' '
Fäedrich-Ebert Allee 12 ' D 65185 Wnsbaden ' Telebn(Oe 1 1) 353 - 0 ' Teletäx(GR 3) {06 11) 353 1766 . Telex 4 186 814
Email: poststellec9hmdl.hessen.de



1 .1 Wahl def 7 Vertrauenspersonen air den jeweiligen Schöffenwahlausschuss
(S 40 Abs. 3 GVG) '

Von den Vertretungskörperschaften der Landkreise und der kreisfreien Städte sind wie im
Jahr. 20.13 sieben.:Vertrauenspe.rsonen in den Sëhöffenwahlausschuss des jeweiligen
Amtsgerichtszuwählen($40Abë.2S: l GVG). ''

Bei den Amtsgerichten.: deren Bezirk sich auf.das Gebiet mehrerer Land-. bzw. Stadtkreise
erstreckt, wird die Zahl der.Vertrauenspersonen,. die von den einzelnen Vertretungskörpet-
schaften zu wählen sind. von der .zuständigen obersten Landesbehörde" bestimmt ($ 40
Abs. 3 S. 3 GVG). Diese. Alifschlüsselung h.abe ich vorgenommen bei den acht Amtsge-
richten Wiesbaden. . Darmstadt. Offenbach am. Main, Frankfurt am- Main, Königstein im
Taunus, .Büdingen.. Fritzlat, und Kassel.- . '

Insofem hat sich seit den;.letzten Schöffenwahlen im Jahr 201 3. ke.ine Änderung e.rgeben,
auch nicht durch dië am 1 . Januar 2018 neu entstandehëStadt Oberzent und die damit 2u:
qammenhängende Verringerung der Zahl der hessischen .Gemeinden von 426. auf .423.
Dënn die vier Gemeinden. die sich zu .Obenent' zusämmengeschlosben uhd ihre Eigen:
ständigkeit mit Ablauf des Jahres 2017 verloren haben; gehörten allesamt-zuM Zuständig-
keitsbezirk dës Amtsgerichts Michelstadt(vgl. $ 4 Abs. 2 GefOrgG i.V.m. Nr. A.VIII der An-
lage äu diesemGesetz).

/

Grundlage füC die Berechnurlg. welche Vertretungskörperschaft in den o.a. acht .Fällen wie
viele Vertrauenspersonën. zu wählen hat. ist .daë Verhältnis der Einwohnerzahl dër beteilig-
ten Verwältungsbëzirke ih Amtsgëfichtsbezirk. Nach $ 148 Abs. 1 2. Alt. HGO ist.dië vom
,Hess.ischen Statistischen Landesamt zum 30. September 2016 festgestellte Wohnbevölke-
rung .der he$siëchën .Gem.emden und Landkreise.der Bestimmung zu Grunde iU legen(zur
entsprechenden Veröffentlichung des HSL vgl." .wvwv,statistik.hessen.de/2ahleh.
fakten/bevoelkerung-gebiet-haushalte/bevoelkerung'). Für die. .Wahl der Vertrauensperso-
nen bei- dën o.a. acht Amtsgerichten ist nich alledem die Aufsctilüsse.lung in der Ablage zu
diesem Erlass zu beachten.

Damit die bei den Amtsgerichten zu bildenden SchÖffenÜahlausschüsse termingerecht zu=
sammentreteh könne.n, bitte ich die Regiërungspräsidien darauf-hinzuwirken, dass in den
Kreisen und .in :den kreisfreien Städten Darmstadtl Offenbacham Main und Kassel die Ver-
trauen$pQrsonen für dië Ausschüsse rechtzeitig gewählt und bis Ë:um.3.!. Mäi 20.1 8 den zu:
ständigen Amtsrichterinnen oder Amtsrichtern mitgeteilt werden. Die Städte Frankfurt am
Main und Wiesbaden werden durch diesen Erlass uhmittelbarl übel die vorgenannte Fristinformiert.

lchweise darauf hin. .daßs für die Wahl .der Verträuehspersöneh jn .der Ve.rtretung$körper-
$chaft ein Qtlorum von .zwei Drittel der anwese.nden Mitgl.redet:, mindestens jedoch' der
Hälfte der gesetzlichen Mitgliederzahl" gilt.(vgl. $ 40-Abs. 3S. l GVG). . '

1.2 Bestimmung der Ve.rwaltungs.beamtin o.der des VerWaltungsbeaMten als Beisitzerin
oder Beisiüer für den jeweiligen Schöffenwahlaussëhuës (S 40 Abs. 2 GVG)

Gema $ 40 Abs. 2 S. 4 GVG gehört jedem Schöffenwahläusschuss eine Verwältungsbeam-
tin oder ein. Verwaltungsbeamter an. -Die Bestimmung dieser Beisitzerinnen bzw. Beisitzer
obliegt der Landesregierung nach einer. entsprechenden Vorlage des Hessischen. Ministe-
rium.s des Innern und für Sport.

Die Vorschläge füf die als Beisitzerin oder als Beiëitzerfür- den jeweiligen Schöffenwahl
auBschubs zu bestimmende Verwaltungsbeamtin oder zu bestimmenden Verwaltungsbe
amt.en sind mir von den Regierungspräsidien bis zum ]$:..b4aL29]$ vorzulegen. .Der Vor
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schlag muss fül jeden Amtsgerichtbbezirk jeweils eine Beisitzerin oder einen. Beisitzer ünd
eine Stellvertreterin oder einen Stellvertreter umfassen. .Der vorgeschlagene Beamte bzw.
die vorgeschlagene Beamtin muss nicht aus dem staatlichen Bereich kommen. .sondern
kann auch aus dem kommunalen Bereich stammen.

Bei dën o.a. achtAmtsgerichten. deren Bezirk über das Gebiet eines Landkreises oder ei-
ner kreisfreien Stadt hinausgeht. soll sich der Vorschlag auf ein gemeinsames Votum der
bete.iligten Landkreise und krei.sfreien Städte sttltzen. Für den Bereich der Amtsgerichte
Frankfurt .am Mair}. uhd Wiesbaden übermitteln die Stadt FrankfLirt am- Main und die Lan-
deshaüptstadt Wiesbadendie abgestimmten Vorschläge unmittelbar an mich.

2. Nachrichtlich weise ich darauf hin. dass es kraft bündesgesetzlicher Zuweisung zu den
komMunälen Pflichtaufgaben gehört. die Vorschlagsli$teii zur Durchführung der Schöf=
fe.n- und J.ugendschö.ffenwahlen für die neue Wahlperiode aufzustellen.

2.1.. .Die Aufstellung- der Vo.rschlagslistËn für die Schöffenwahlen betrifft g!!g Gemeinden
(S 36 GVÖ). ' ' . .

Wie viele. Schöffen erforderlich sind -und wie viele.Schöffenmandate auf die .einzelnen Ge.
meinden entfallen, bestimmt die J.ustizverwaltung ($ 43 GV(i).. Das gilt auch fÜr die .Frage,
bis zu Welchem Tag die Vorschlagslisten aufzustellen Ünd bei der zuständigen Ahtsrichtë=
rin oder dem zuständigen Amtsrichter einzureichen sind ($ 57 GVG).\
e

Wie schon in den Jahren 2008 uhd 201 3 gilt für die Verabschiedung derVorschlagsliste
in der Gemeindevertretung das (durch. die ëVG-Novelle. 20Ö4 abgemijderte) Quorum
von ,.zwei Drittel der anwesenden Mitglieder. mindestens jedoch der Hälfte der gësetzli-
ChenMitgliedeaahl'($36Abs. l S.2.GVG). . . '

e
Der vom. Bundesrat arh 13. Mgi 2016. beschlossene ëesetäentwÜrf zur Änderung des $
36 Abs. 4 -GvG mit dem. Ziel der ReduzieÜng de.r Anzahl dei \rorzuschlagenden Person-
en -(BT-Drs. 1 8/8880) -ist im Bundestag der Diskontinuität anhe.umgefallen und somit er-
folglos geblieben.

Die Vorschlagsliste soll gem..$ 36 Abs. 2. GVG alle Gruppen der Bevölkerung nach Ge-
schlecht. Alter, Bërüf und sozialer Stellung angemessen berücksichtigen, Spëziell zur
Gleichbehandlung der Ges.chlechter bestimmt $ .44.Abs. l a DRAG ergänzend, dass .in
den Verfahren zur Wahl, -Ernennung oder Berufung ehrëRamtlicher Richter Frauen und
Männer angemessen berücksichtigt werden sollen.

e Näch $ 33 Nrl 5 GVG 2010 so.llen Personen nicht in.dieVorschlägsliste aufgenommen
werden. die die deutsche Sprache nicht ausreichend beherrschen.

e Nach $ 51 GVG 2010 sind Schöffen. die ihrë Amtspflicht gröblich.verlebenl ihres Amtes
zu entheben. Personen. bei denen eine Amtsenthebiihg .abzusehen oder zu befürchten
ist. .so]]ten nat(]rlich nach Möglich.keit von den gemeinden erst gär nicht vorgeschlagen
Werden. $. 51 GVG kommt .beigpi.elsWeise i.n Betracht bei Verletzung .des Beratuhgsge-
helmnisses, bei Üvieäerholtem .tinentschuldigtem Fernbleiben von Sitzungen und insbe-
sondere auch.bei verfassungsfeindlichen Aktivitäten (vgl. BT-Drs. 17/3356 S. 16f.). zu
dem letztgënannten Aspekt ist .darauf hinzuweisenl dass auch ehrenamtliche Richter ei-
ne besondere Pflicht zur Verfassungstreue haben. und zwar nicht nür während. sondern
auch außerhalb der Gerichtsverhandlungen (vgl. BVerfG, Nichtännahmebeschluss vom
6.5.2008 Az. 2 -BvR 337/08). Namentlich sog. Reichsbilrger, die die Existenz der Bundes-
republik .Deutschland als Staat. die Geltung des Grundgesebes und des einfachen Rechts
sowie die Legitimität .der handelnden Gerichte und Behörden bestreiten, sollten nach Mög-
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lichkeit gar dicht erst auf den Vörschlagslisten erscheinen (vgl
zember 20.14 Az. 2 S AR 37/14).

OLG Dresden, B..v. 8 De-

e Die beschlossene Vorschlagsliste ist gem. $ 36 Abs. 3 GVG in der Gemeinde eine Wo-
che lang zu jedermanns Einsicht aufzulegen. Der Hessische Datenschutzbeauftragte
hat nach den letzten Schöffenwahjen im Jahr 2013 daraufhingewiesen. dass diese Vor-
bchtift keine.Rechtsgrundlage bietet für die Veröffentlichung .der Vorschlagsliste im in-
ternet. schon. gar nicht für.einen die Wochenfrist deutlich Übersteigenden Zeitraum (vgl.
Nr. 4.1.1.3.2.. des 43. . HDSB-Tätigkeitsberichts . 2014. veröffentlicht unter
https:#www.datenschutz. hessen. de/taetig keitsberichte. htm)

2.2 Die Aufstellung der"Vorschlagslisten für dle JugendschÖffenwahlen betrifft alle Land
kreise sowie die Gemeinden mit einem. (eigenen) Jiigehdhilfeausschuss. ($ 35. JGG).

e Auch filr die verabschie.dong diëser Vorschlagsliste im Jugendhilfeausschuss g.ilt das
oben beschriebene ;Zwei-Drittel-Quorum' (5 35 Abs. 3:JGG)

e Dëm . Jugendhi.Ifeausschuss gibt das Bun.desrecht die ausdrilcklichë Vorgabe. dass
ebenso viele Fratieri .Wie .Männer vorgeschlagen werden .sollen ($. .35 Abë. 2 JGGI vgl.
auch$$33äAbs.IS.2,35..Abs.5JGG). . . :.. . : ..'

Dieser Erlass ergeht.iM Eihvërnehmen unit dem Hessischen Ministerium der Jüstiz.
Staatsanzeiger für.das Länd Heesen veröffentlicht.

Er wird ih f

(D.keßler

Anlage. - l



Anlage

Def.KrejËtag bäv. die StädtÜer=
Qrdnetehversamm.l.ung in

wählt filr den .Schöffenwahlaussëhuss
bei.m Amtsgericht.in

die ängegebene
Zahl an Ver-
trauenspersonen

Stadt Darmstadt
Stadt Frankfurt am Main
Stadt Offenbach am Main
Stadt Wiesbaden

Darmstadt
Frankfurt am Main
Offënbäch am Main
\Möëbaden

3
6
3
6

7
7
7

4
7

7
7

7
3

7
7

l
4
l

Landkreis Bergstraße Bensheim
FÜRh

Lampertheim

Landkreis Damistadt-Dieburg Darmstadt
Dieburg

Landkreis Groß-Gerau Groß-Gerau
Rüsselshëim

Hochtaunuskreis Bad Homburg v.d. Höhe
Königstein im Taünus

Main-Kinzig-Kreis Gelnhausen
Hanau.

Main-Taunus-Kreis Frankfurt am Main
Königstein im Taunus
Wiesbaden

Odenwaldkreis

/

Michelstadt

Landkreis. Offenbach Langen(Heesen)
Offenbach am Main
Seligënstadt.

7
4
7

'7

7
7
0

Ö

0
7

Rheingau-Taunus-Kreis Bad Schwalbach.
Idstëin
Rüdesheim am Rhein
Wiesbaden

Weüeraukreis Büdingen.
Frankfurt am Main
Friedberg (Hessen)

L



Det Kreistäg :bzw. die.StadtVër:
ördnëtën\re.rsamMIUhg in

wählt für den Schöffehwahlausschuss
bëiüiAmtsgericht in.

dieangegebene
Zahl an Ver-
trauenspërsonen

Regierungsbezirk Gießen

Landkreis Gießen

Lahn-Dill-Kreis

Gießen

Dillenburg
Wetzlar

Limburg a.d
Weilburg

.Bieder.kopf
Kirchhaih
Marburg

Alsfeld

Bt)dingen

7

7
7

7
7

7
7
7

7
l

Landkreis Limburg-Weilburg Lahn

Landkreis Marburg-Biedenkopf

Voäelsbergkreis

Rëaierunasbezirk Kassel

StädtKassel

Landkreis Fulda

Kassel

Fulda
Hi)nfeld

Bad Hersfeld

Kassel

Fritzlar -
Mëlsungen
S.chwalhstadt

Frankenberg (Eder)
Korbach
Fritzlar

Eschwege

7.

7

5
7
7'

7
7

.2

Landkreis Hersfeld-Rotenburg

Landkreis Kassel

Schwalm-Eder-Kreis

Landkreis Waldeck-Frankenberg..

Werra-Meißner:Kreis


